Die GroRRe Kreisstadt Neuburg an der Donau erlasst aufgrund des Art. 23 der Gemeindeord-
nung fir den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. August 1998 (GVBI S. 796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt geandert durch Gesetz vom
26.07.2006 (GVBI S. 405) folgende

Satzung der GroRRen Kreisstadt Neuburg an der Donau

zur Einrichtung des Neuburger Jugendparlaments

in der Fassung der Bekanntmachung Nr. 31 vom 27.09.2000, zuletzt geandert
durch Stadtratsbeschluss Nr. 113 vom 26.09.2006 (Bekanntmachung Nr. 33
vom 04.10.2006

Praambel

¢ Jugendliche sind noch nicht wahlberechtigt und kénnen deshalb im Gegensatz zu
den Erwachsenen ihre Bedurfnisse, Interessen und Anliegen nur unzureichend in die
Kommunalpolitik bzw. in den Stadtrat einbringen und vertreten.

e Deshalb soll ihnen durch das Neuburger Jugendparlament die Moglichkeit erdffnet
werden, auf kommunaler Ebene starker als bisher an der politischen Willensbildung
teilzuhaben.

e Zur Wahrnehmung seiner Interessen und Aufgaben hat deshalb das Neuburger Ju-
gendparlament ein Antragsrecht und ein Anhérungsrecht gegentber dem Stadtrat
und zur Erflllung seiner origindren Aufgaben einen eigenen Etat.

e Durch das Neuburger Jugendparlament haben Jugendliche eine direkte und durch
Wahl demokratische legitimierte Interessenvertretung zum Stadtrat, zum Oberbur-
germeister und zum Jugendreferenten. Somit besteht die Méglichkeit, dass bei jun-
gen Menschen das Interesse an der Politik im Allgemeinen und speziell am kommu-
nalpolitischen Geschehen geférdert und gestarkt wird.

e Deshalb soll das Neuburger Jugendparlament junge Menschen aus Neuburg kontinu-
ierlich Gber kommunalpolitische Zusammenhénge, Vorhaben und Entscheidungen in-
formieren und zur besseren Transparenz von kommunalpolitischen Entscheidungen
von den kommunalen Mandatstragern als gegenseitige Kommunikations- und Infor-
mationsebene verstanden werden.

e Durch ihre Mitarbeit im Neuburger Jugendparlament sollen junge Menschen zudem
motiviert werden, sich persdnlich nach ihrem Engagement im Neuburger Jugendpar-
lament fir das Gemeinwohl in Neuburg zu engagieren und fur den Stadtrat zu kandi-
dieren.
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8 1: Grundsatz

Das Neuburger Jugendparlament ist entsprechend der Geschéaftsordnung des Stadtra-
tes eine Kommission im Sinne von § 8.

Seine Beschlisse werden vom Vorstand des Neuburger Jugendparlaments ggf. als An-
trag an den Stadtrat bzw. die zustandigen Stadtratsausschiisse zur weiteren Beratung
bzw. Beschlussfassung zugeleitet.

§ 2: Zusammensetzung und Amtszeit
Das Neuburger Jugendparlament besteht aus 17 Mitgliedern,

e je acht Personen aus der Altersgruppe der vollendeten 12- bis 16-jahrigen Jugendli-
chen

e und acht Personen aus der Altersgruppe der vollendeten 17- bis 21-jahrigen Jugend-
lichen,

e sowie dem Jugendreferenten der Stadt Neuburg a. d. Donau.

Jede Altersgruppe des Jugendparlaments wahlt fir sich aus den eigenen Reihen je ei-
ne/n Sprecher/in. Die Wahl erfolgt jeweils innerhalb der Altersgruppe in geheimer Ab-
stimmung. Die Amtszeit der beiden Sprecher/innen betragt ein Jahr. Nach Ablauf der
Amtszeit werden nach oben aufgefihrten Wahlverfahren die Sprecher/innen bestatigt
oder ersetzt.

Die Amtszeit des Neuburger Jugendparlaments betragt drei Jahre. Sie beginnt am
01.01. des der Wahl folgenden Jahres und endet zum 31.12. des dritten der Wahl fol-
genden Jahres. Sollte ein Mitglied des Neuburger Jugendparlaments wahrend sei-
nerf/ihrer Amtszeit aus Altersgriinden das passive Wahlrecht verlieren, bleibt er/sie bis
zum Ende der Wahlperiode im Amt.

Kann ein gewahltes Mitglied des Neuburger Jugendparlaments das Amt aus wichtigem
Grund nicht antreten oder scheidet ein Mitglied des Neuburger Jugendparlaments aus
dem Gremium aus, so rickt der/die Kandidat/in mit den nachst meisten Stimmen aus
der jeweiligen Altersgruppe nach.

Den Vorstand des Neuburger Jugendparlaments bildet der Jugendreferent gemeinsam
mit den Sprecher/innen der beiden Altersgruppen. Den Vorsitz des Neuburger Jugend-
parlaments fuhrt der Jugendreferent des Stadtrates. Er kann sich durch eine/n der bei-
den Sprecher/innen vertreten lassen.

Die Sitzungen des Neuburger Jugendparlaments sind in der Regel 6ffentlich und min-
destens viermal im Jahr.

Neben den Mitgliedern des Neuburger Jugendparlaments erhalten alle Stadtratsmitglie-
der die Einladung zu den Sitzungen des Neuburger Jugendparlaments mit Bekanntgabe
der Tagesordnung und der Antrdge. Die Sitzungsprotokolle des Neuburger Jugendpar-
laments erhalten die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates. Sie werden von einem Mit-
glied des Neuburger Jugendparlaments gefertigt und dem Oberblrgermeister zugeleitet.

Die Sprecher des Neuburger Jugendparlaments erhalten alle Einladungen mit Tages-
ordnung zu den offentlichen Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschisse.

Auf Antrag miissen die Sprecher/innen bei Sitzungen des Stadtrates und seiner Aus-
schisse gehdrt werden, wenn Themen behandelt werden, denen ein Beschluss bzw.
Antrag des Neuburger Jugendparlaments zugrunde liegt.
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8 3: Jugendversammlung

Durch das Neuburger Jugendparlament ist mindestens zweimal im Jahr eine Jugend-
versammlung durchzufiihren, in der die Jugendlichen Uber die Arbeit des Neuburger Ju-
gendparlaments informiert werden und bei der sie auch Antrdge zur Bearbeitung durch
das Neuburger Jugendparlament und erforderlichenfalls auch Antrédge zur Weiterleitung
an den Stadtrat stellen kénnen.

Die Protokollfiihrung bei der Jugendversammlung obliegt der Stadtverwaltung (Haupt-
amt). Die Verteilung des Protokolls erfolgt entsprechend der des Neuburger Jugendpar-
laments.

8 4. Wahlgrundsatze

Das Neuburger Jugendparlament wird in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und
geheimer Wahl gewéhlt.

Wabhlberechtigt und wéhlbar sind alle Jugendlichen, die am letzten Wahltag das 12. Le-
bensjahr vollendet und das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Sie miissen ih-
ren Hauptwohnsitz (Stichtag: ein Monat vor dem letzten Wahltag) im Gemeindebereich
der Stadt Neuburg an der Donau haben.

Ein Wahlerverzeichnis wird von der Stadtverwaltung erstellt. Die Organisation und Ver-
waltung der Wahl obliegt der Stadtverwaltung (Ordnungs- und Meldeamt).

Alle Wahlberechtigten werden spatestens 14 Tage vor dem Wabhltermin in schriftlicher
Form vom Wahlamt der Stadt Neuburg benachrichtigt. Diese offizielle Wahlbenachrichti-
gung dient am Wabhltag zur Legitimation der Wahlberechtigung.

Wabhlvorschlage zur Wahl in das Neuburger Jugendparlament kénnen
. von wahlberechtigten jugendlichen Einzelpersonen,

o als auch von Gruppen Jugendlicher,

o sowie von interessierten Kandidaten selbst

eingereicht werden.

Wahlvorschlage muissen bis spéatestens 4 Wochen vor dem Wabhltermin beim Wahlvor-
stand eingereicht sein. Die Anzahl der Wahlvorschlage ist nicht begrenzt. Die gultigen
Wahlvorschlage werden vom Wahlvorstand jeweils nach den zwei Altersgruppen in ihrer
Reihenfolge per Losentscheid 6ffentlich gelistet und bilden so die verbindliche Grundla-
ge fur die Darstellung der einheitlichen Liste bei Stimmzettel, Wahlbenachrichtigung und
sonstige Veroffentlichungen und Publikationen.

Jede/r Wahlberechtigte hat bis zu 16 Stimmen, die auf dem Stimmzettel frei vergeben
werden kdnnen. Stimmzettel, die zu viele Stimmen oder einen schriftlichen Zusatz erhal-
ten, durchgerissen oder durchgeschnitten sind, sind ungltig. Es kann nicht kumuliert
werden. Briefwahl ist nicht mdglich.



(8) Die Wahl erfolgt vor Ablauf der Amtszeit des Jugendparlaments (siehe § 2 Abs. 3) Uber
eine einheitliche Liste, in der alle Wahlvorschlage, aufgeteilt in zwei Altersgruppen, auf-
genommen werden missen. Den Wahltermin legt das Jugendparlament zum Ende sei-
ner Amtszeit einvernehmlich mit dem Oberbirgermeister bzw. der zustéandigen Sach-
bearbeiterin der Stadtverwaltung fest.

Im Falle einer mehrtédgigen Wahl erfolgt die einheitliche Auszahlung der Stimmen nach
Ablauf des letzten Wabhltages.

(9) Gewahlt sind jeweils die acht Kandidaten/innen einer Altersgruppe, welche die meisten
Stimmen in ihrer Altersgruppe auf sich vereinigt haben.

8 5: Wahlvorstand und Wahllokal

(1) Der Oberburgermeister beruft fur die Wahl einen Wahlvorstand, der die Wahlhandlung
leitet und der das Wahlergebnis offiziell feststellt. Der Wahlvorstand besteht aus mindes-
tens 3 Personen, dem mindestens ein Stadtrat/in oder ein/e fur Wahlen sachkundigen
Mitarbeiter/in aus der Stadtverwaltung angehéren muss.

(2) Die erforderlichen Wahllokale werden vom Organisationsausschuss, der die erste Wabhl
zum Neuburger Jugendparlament vorbereitet und bei den folgenden Wahlen vom Neu-
burger Jugendparlament selbst, zusammen mit der Stadtverwaltung nach Bedarf festge-
legt.

8 6. Bekanntgabe des Ergebnisses
Nach der Beendigung der Wahl sind die Stimmzettel sofort an Ort und Stelle 6ffentlich aus-
zuzahlen. Das Ergebnis ist sofort dem Wahlvorstand zu Ubermitteln, der das Endergebnis
der Wahl feststellt und den Medien bekannt gibt.
8 7. Wahlanfechtung
Die Wahl kann innerhalb einer Woche nach der 6ffentlichen Bekanntmachung von jedem/r
Wabhlberechtigten angefochten werden. Uber die Wahlanfechtung entscheidet der Stadtrat
nach Anhérung des Wahlvorstandes.
8§ 8: Inkrafttreten, Satzungsanderung und Aufhebung des Jugendparlaments

(1) Die vom Stadtrat am 26.09.2006 (Beschluss-Nr. 113) beschlossene Anderung tritt am

Tage ihrer der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Neuburg-

Schrobenhausen, der GroRen Kreisstadt Neuburg an der Donau und der Stadt Schro-

benhausen in Kraft.
(2) Die Satzung kann nur durch Stadtratsbeschluss geandert werden.
(3) Das Neuburger Jugendparlament kann durch einen Beschluss des Stadtrates mit Zwei-

drittelmehrheit aufgehoben werden.

Neuburg an der Donau, 26.09.2006
Stadt Neuburg an der Donau

r. Gmehling
Oberbirgermeister \



	Satzung der Großen Kreisstadt Neuburg an der Donau

